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bundeskanzleramt.gv.at 

Karl Nehammer 

Bundeskanzler 

Herrn 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Präsident des Nationalrats 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2023-0.500.325  

Wien, am 5. September 2023 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen haben am 

5. Juli 2023 unter der Nr. 15567/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

„Kindesabnahmen und andere Restriktionen aufgrund des Sektenschutzberichts“ an mich 

gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 4: 

1. In wie vielen Fällen wurde auf Initiative der Bundesstelle für Sektenfragen im Jahr 

2021 das Jugendamt involviert? 

2. Welche Konsequenzen ergaben sich für Elternteile der im Sektenbericht 2021 ange-

führten Fallbeispiele (je nach Fallbeispiel)?  

3. In wie vielen Fällen wurde aufgrund der Arbeit der Bundesstelle für Sektenfragen An-

zeige erstattet?  

a. Nach welchen Tatbeständen? 

4. Wie viele Kindesabnahmen erfolgten in Folge von Hinweisen aufgrund der Arbeit der 

Bundesstelle für Sektenfragen 2021? 
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Ich ersuche um Verständnis, dass diese Fragen nach den Bestimmungen des Bundesmini-

steriengesetzes 1986 in der nunmehr geltenden Fassung, BGBl. I Nr. 98/2022, im Zusam-

menhang mit der Entschließung des Bundespräsidenten gemäß Art. 77 Abs. 3 B-VG, BGBl. II 

Nr. 3/2022, nicht Gegenstand meines Vollziehungsbereiches sind und somit nicht beant-

wortet werden können. 

 

 

Karl Nehammer
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